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Das aktuelle «plan»-Interview:

Hans Leuenberger, Prasident der Kurs-
kommission des Verbandes Schweizeri-
scher Unternehmungen fiir Tankreini-
gungen und Revisionen

PL: Wann genau wurde der Verband
Schweizerischer Unternehmungen fir
Tankreinigungen und -Revisionen (VTR)
gegrindet und aus welchem Anlass?
H.L.: Der VTR wurde. am 23. Méarz 1961
im Hotel Béaren in Bern gegriindet.

Hans Leuenberger

Fabrikant; Tankrevisor mit Eidgendssi-
schem Fahigkeitsausweis. Geboren am
31. Méarz 1923, heimatberechtigt in Wal-
terswil BE und aufgewachsen in Déni-
ken SO. Kaufméannische Ausbildung/
Praktikum, Staatsdienst SBB, seit 1965
wieder in der Firma H. Leuenberger &
So6hne, Mitinhaber und Betriebsleitung
der Leuta AG, Déaniken. Président der
Kurskommission VTR; Vizeprasident
der Schweizerischen Prifungskommis-
sion des Tankrevisionsgewerbes; Koor-
dinationsstelle des VTR; Mitglied einer
Expertenkommission beim Eidgenossi-
schen Amt fir Umweltschutz; Mitglied
von technischen Kommissionen beim
Verein zur Forderung der Wasser- und
Lufthygiene. Verheiratet mit einer roma-
nischsprechenden St.-Gallerin, 3 Kin-
der, davon 2 Lehrerinnen. Hobby: der
Beruf und das ganze Leben in seiner
Mannigfaltigkeit.
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Unterpehmen
Im Dienste

der Gewasser

PL: Bitte umschreiben Sie kurz Zweck

und Ziel Ihres Verbandes.

H. L.: Die Zielsetzung von damals lau-

tete:

— Hilfe in der Entwicklung der Tank-
reinigung und -revision durch Erfah-
rungsaustausch und durch gegen-
seitige Unterstlitzung der Mitglieder.

— Beratung der Behdrden und deren
Orientierung Uber die zu treffenden
Massnahmen in bezug auf Feuer-
wehr und Gewéasserschutz.

— Beratung der Tankinhaber und Auf-
klarung Uber die latenten Gefahren,
die diese Anlagen in sich bergen
kénnen.

— Wahrung der wirtschaftlichen Inter-
essen seiner Mitglieder und der
ganzen Branche.

PL: Wie viele Firmen gehéren dem Ver-

band heute an?

H. L. Der VTR z&hlt heute rund 130 Mit-

gliederfirmen.

Pflichtenheft fiir Qualitat

PL: Miissen sich die Tankreinigungs-
und -revisionsfirmen, die in den ge-
samtschweizerischen oder in einen re-
gionalen Verband aufgenommen wer-
den wollen, irgendwie auszeichnen?
Besteht ein Aufnahmeverfahren?

H. L. Unser Verband hatte von Anfang
an darauf geachtet, dass das Wort
Qualitat auch in der Praxis angewendet
wird. Nach unseren Satzungen dirfen
laut VTR-Pflichtenheft nur Mitglieder
aufgenommen werden, die nachstehen-
de Bedingungen erfiillen:

I. Allgemeines

1. Revisionen und Reparaturen an
Tankanlagen zur Aufnahme von La-
gerflissigkeiten dirfen nur von Un-
ternehmungen ausgefiihrt werden,
die die nachfolgenden Bedingungen
anerkannt haben.

2. Unternehmungen, die diese Bedin-
gungen nicht anerkennen oder die
diese Bedingungen in der Praxis
nicht einhalten, werden nicht in den
VTR aufgenommen bzw. aus dem
VTR ausgeschlossen.

Il. Voraussetzung fiir die Ausiibung des
Tankrevisionsgewerbes

Jedes VTR-Mitglied sowie allfallige Ge-
suchsteller fir die Aufnahme in den
VTR haben den Nachweis zu erbringen,

dass die folgenden Voraussetzungen

erflllt sind:

1. Die Unternehmung muss Gewahr bie-
ten fur eine seridse Geschéftsfih-
rung und muss ein nach kaufmanni-
schen Prinzipien geflhrtes Unterneh-
men sein. Der verantwortliche Leiter
muss einen einwandfreien Leumund
besitzen. Die Unternehmung muss im
Eidgendssischen Handelsregister
eingetragen sein.

2. Der Betriebsinhaber bzw. der verant-
wortliche Leiter bei einer anonymen
Gesellschaft sowie die Chefs der ein-
zelnen Tankrevisionsequipen missen
sich Uber die nétigen theoretischen
und praktischen Kenntnisse auf dem
Gebiete der Tankrevisionen auswei-
sen konnen. In Zweifelsféllen wird ei-
ne vom VTR organisierte Prifung an-
geordnet.

3. Die Unternehmung muss Uber das
notige Fachpersonal sowie Uber die
notige Ausristung verfligen. Die An-
forderung an die Mindestausristung
werden vom VTR in einem speziellen
Regulativ, das der technischen Ent-
wicklung Rechnung tragt, herausge-
geben. )

4. Die Unternehmung muss die noétigen
Schutzvorrichtungen und -massnah-
men, die von der Suva vorgeschrie-
ben werden, besitzen und anwenden.
Ferner ist das Personal in vernunfti-
gem Rahmen gegen Unfall zu versi-
chern.

5. Die Unternehmung muss sich aus-
weisen, dass dem Personal die erfor-
derlichen hygienischen Einrichtun-
gen, wie zum Beispiel Umkleiderdu-
me, Duschgelegenheit mit Warmwas-
ser, geboten werden.

6. Die Unternehmung muss sich aus-
weisen, dass sie die bei der Revision
anfallenden Riickstdnde auf eine fir
die Gewadsser unschéadliche Art und
Weise lagern, verwerten oder ver-
nichten kann.

7. Die Unternehmung muss eine Haft-
pflichtversicherung in angemessener
Hohe abgeschlossen haben, die ins-
besondere zur Deckung von Schaden
aus Gewasserverunreinigungen oder
deren Verhitung dient. Die Héhe der
Versicherungssumme muss minde-
stens eine Million Franken betragen.

8. Die Unternehmung muss die Verant-
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wortung fur die ausgefihrten Tankre-
visionen selbst tragen. Insbesondere
ist die Ausfihrung einer Tankrevision
im Unterakkordantenverhaltnis unter-
sagt.

I1l. Die Ausfiihrung der Tankrevision

1.Jede Tankrevision ist grundsatzlich
24 Stunden vor Beginn dem zustandi-
gen Gewasserschutzamt zu melden.
Massgebend ist der Eingangstermin
der Meldung beim Gewasserschutz-
amt.
Die Kontrollen der Gewaéasserschutz-
amter erfolgen stichprobenweise, so
dass auf das Erscheinen des Kon-
trollbeamten nicht gewartet werden
muss.
Tankrevisionen durfen nur durch Ar-
beitsequipen von mindestens zwei
Mann durchgefiihrt werden, wobei
aus Sicherheitsgriinden jeweils ein
Mann ausserhalb des Tanks postiert
werden muss.

2. Bei einer Tankrevision sind generell
folgende Arbeiten auszufuhren:
a) Zweckmassiges Absperren des Ar-
beitsplatzes.
b) Auspumpen des sauberen Tankin-
haltes.
c) Entfernen des im Tank befindli-
chen Schlammes.
d) Bearbeiten der Tankwénde, insbe-
sondere der Verstdrkungsringe und
Schweissnahte, damit diese frei von
Rost und Schmutzteilen sind. Beste-
hender Schutzanstrich ist Uberall
dort, wo er nicht mehr haftet, zu ent-
fernen.
e) Kontrolle der Tankwéande auf An-
fressungen. Allfdllige Anfressungen
sind genau zu messen. Wo die Aus-
senwénde zugénglich sind, missen
diese ebenfalls kontrolliert werden.
f) Fachméannisches Anbringen eines
gepriften 6l- und wasserunldslichen
Korrosionsschutzanstriches, wobei
der gesamte Innenraum sowie der
Domdeckel damit versehen werden
muss.
g) Kontrolle des Leitungssystems der
Tankanlage inklusive Druckprobe der
Ricklaufleitung, wenn nétig mit Hilfe
einer Spezialfirma.
h) Ersetzen samtlicher Dichtungen
sowie defekter Teile (Schrauben
usw.).
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i) Wiedereinfillen des sauberen
Tankgutes. Dieser Arbeitsgang darf
erst erfolgen, wenn der neue Schutz-
anstrich angetrocknet, das heisst fin-
gerfest ist.

k) Kontrolle der Betriebsbereitschaft
des Brenners bei Heizblanlagen.

1) Sauberhalten des Arbeitsplatzes.
m) Ausflllen des Revisionsrapportes
des VTR.

Bei Betontanks sind die Arbeiten
analog Ziffer 2 a) bis e) auszuflihren.
Bestehen Zweifel lber die Dichtig-
keit des Betontanks, so muss er vor
Inangriffnahme weiterer Revisionsar-
beiten durch einen Beamten des zu-
stdndigen Gewésserschutzamtes ab-
genommen werden.

Bei der Revision von Benzintanks
gelten ferner zusatzlich die Vor-
schriften des OKK fiir Unterflurtanks
vom 1. September 1961. Fiir Genuss-
mittel-, S&ure-, Ldsungsmittel- und
andere Tanks, deren Lagergut hier
nicht erwadhnt worden ist, gelten spe-
zielle Weisungen des VTR, die als
Anhang diesem Pflichtenheft beige-
fugt werden kénnen.

. Werden bei einer Tankrevision bauli-

che Méngel oder vorschriftswidrige
Zustande angetroffen, so ist deren
Behebung zu verlangen. Diese Méan-
gel sind auf dem Revisionsrapport zu
vermerken. Insbesondere ist auf das
Vorhandensein der  Schutzgerite
(z. B. Ueberfillsicherung, metallische
Unterbrechung der Leitungen) zu
achten.

. Werden Anfressungen von mehr als

zwei Millimetern (2,0 mm) oder gar
eine Perforation der Tankwandung
festgestellt, so ist das zusténdige
Gewasserschutzamt unverziiglich zu
benachrichtigen. Die Arbeit muss bis
zur Begutachtung durch die Amts-
stelle unterbrochen werden.

. Die Art und Weise der Reparatur von

Anfressungen Uber 2,0 mm bestimmt
das zustédndige Gewasserschutzamt.
Reparaturen von Anfressungen unter
2,0 mm liegen im Ermessen der
Tankrevisionsfirma. Schweissen an
erdverlegten Tanks darf nur mit Ein-
willigung des zustandigen Gewésser-
schutzamtes erfolgen. Ueber die ver-
schiedenen Reparaturarbeiten wird
ein spezielles Merkblatt erlassen.

.Nach jeder Revision ist der Revi-

sionsrapport des VTR wahrheitsge-
treu und lickenlos auszuflillen sowie
zu unterschreiben. Auf Ende jedes
Monats missen die Rapporte der in
diesem Monat durchgeflhrten Revi-
sionen gesammelt den entsprechen-
den Gewésserschutzamtern zuge-
stellt werden.

. Die Unternehmung hat dafiir zu sor-

gen, dass das fiir den Tankbesitzer
noch brauchbare Oel nach Ab-
schluss der Revision wieder in den
betreffenden Tank eingefillt wird.
Insbesondere ist den Mitgliedern un-
tersagt, mit den Oelriickstéanden, die
aus Tankrevisionen stammen, Handel
zu treiben oder sie zu anderen als zu
Heizzwecken zu verwenden.

8. Der Betriebsinhaber hat seine Ange-
stellten und Arbeiter Uber diese Vor-
schriften des VTR sowie die mit der
Tankrevision in Zusammenhang ste-
henden Gesetze und Verordnungen
stets auf dem laufenden zu halten
und daflir zu sorgen, dass diese Vor-
schriften im Blro sowie in der Werk-
statt gut sichtbar angeschlagen wer-
den. Noch besser ist es, jeden Arbei-
ter unterschriftlich zur Innehaltung
dieser Vorschriften zu verpflichten.

iV. Kontrollen und Strafbestimmungen

1. Die Organe des VTR haben jederzeit
das Recht, die Innehaltung dieser
Vorschriften bei der Unternehmung
selbst oder an den einzelnen Arbeits-
platzen zu kontrollieren.

2. Die Unternehmung verpflichtet sich,
unfachgeméasse Arbeiten anderer
Tankrevisionsfirmen dem Vorstand
des VTR unter Beilage der Beweis-
mittel unverziglich zu melden.

3. Der erste Verstoss gegen diese Vor-
schriften wird mit einem schriftlichen
Verweis geahndet. Beim zweiten Ver-
stoss wird eine offizielle Meldung an
das zustandige Gewdasserschutzamt
erstattet und Veroffentlichung in der
«Information». Beim dritten Verstoss
innert einer Frist von drei Jahren seit
dem Datum des letzten Verstosses
wird bei der Mitgliederversammlung
Ausschluss aus dem VTR beantragt.

4. Jeder Verwiesene hat Anspruch auf
Rekurs an der Mitgliederversamm-
lung. Derer Entscheid ist endgiiltig.

Beruf Tankrevisor

PL: Wie lange dauert die Ausbildung
fliir Fachleute der Tankreinigung und
-revision? Wie geht sie vor sich?

H.L.: Die Grundausbildung fiir einen
Tankrevisor muss in der Arbeitgeberfir-
ma erfolgen. Alsdann erwiese es sich
von grossem Vorteil, wenn die Fach-
kurse lickenlos besucht werden. Der
VTR hat auch auf diesem Gebiet viel
Pionierarbeit geleistet. Das Tankrevi-
sionsgewerbe hat seit der Griindung
des VTR fiir die Ausbildung des Perso-
nals mehrere 100000 Franken aufge-
wendet. Diese Bemiihungen haben so-
gar in unseren Nachbarlandern Beach-
tung gefunden, und unser Verband
pflegt gute Kontakte mit auslandischen
Firmen und Verbanden fiir die Berufs-
ausbildung. Sofern sich ein Tankrevisor
lber eine Tatigkeit von zwei Jahren
und mehr ausweisen kann, ist die Zu-
lassung an die hohere Fachprifung
méglich. Nach bestandener Prifung
wird vom Biga ein Fachausweis erteilt.
PL: Seit wann besteht die Mdéglichkeil
zu dieser speziellen Ausbildung?

H.L.: Die Fachkurse im heutigen Rah-
men bestehen schon seit einigen Jah-
ren. Erfreulicherweise diirfen wir immer
mehr auf die gute Mitarbeit von eidge-
ndssischen und kantonalen Fachstellen
sowie EMPA, Suva, SEV, SVDB, VFWL
usw. zéhlen. Mit diesen anerkannten
Experten konnen wir ein Maximum an
praktischem und theoretischem Wissen
und Koénnen lbermittein.
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PL: Wie viele ausgebildete Spezialisten
in diesem Gewerbezweig gibt es heu-
te?

H. L.: Zurzeit besitzen etwa 350 Spezia-
listen den Fachausweis des Biga.

PL: In welchen periodischen Zeitab-
stdnden sollten Tanks revidiert, gerei-
nigt und kontrolliert werden? Gibt es
feste Richtlinien oder héangt dies von
der darin gelagerten Fliissigkeit ab?
H. L.: Bei den Revisionsintervallen mus-
sen wir zwischen erdverlegten und An-
lagen im Gebaudekeller oder Spezial-
keller unterscheiden. Ebenso spielen
die Grundwasserzonen eine Rolle. Die
Revisicnsperioden kénnen sich von ei-
nem Jahr bis zu zehn Jahren bei Steh-
tankanlagen erstrecken.

PL: Immer mehr kommen Kunststoff-
tanks auf. Sind diese weniger war-
tungsbediirftug?

H.L.: Bis heute sind die Kunststoff-
tanks nur in Einzelfadllen verlegt wor-
den. Bis in einigen Jahren werden wir
auch da unsere Erfahrungen gesam-
melt haben (Druckverhalten, Alterung
usw.).

PL: Braucht es fiir die Revision von
Kunststofftanks spezielle Ausriistun-
gen?

H.L.: Meines Erachtens ist jede normal
ausgerustete Tankrevisionsfirma in der
Lage, Kunststofftanks zu reinigen. In
Sachen Werkzeugen und Maschinen
wird auch hier die Technik nicht halt
machen.

PL: Sind Sie persénlich fiir den ver-
mehrten Einsatz von Kunststofftanks?
H.L.: Die Zeit und die Erfahrungen
werden auch hier den Weg weisen.
Personlich bin ich fur die grosste Si-
cherheit und gebe dem kunststoffbe-
schichteten Stahltank den Vorzug.

PL: Wird vom Verband etwas unter-
nommen, um den Beruf des Tankreini-
gungs- und -revisionsfachmannes zu
propagieren, das heisst um neue An-
wdérter zu finden?

H.L.: Die modernen Servicewagen mit
ihren mannigfachen Ausristungen und
Apparaten sowie die gut und serids ge-
fuhrten  Unternehmungen vermdgen
auch heute noch Anwarter anzuziehen.
das heisst unser Gewerbe hat nicht
kleinere Personalsorgen als andere
Gewerbezweige auch.

PL: Welche Voraussetzungen muss ein
Anwérter mitbringen?

H.L.: Ein Tankrevisor muss vor allem
gesund sein, bereit sein, immer dazu-
zulernen, technisch begabt und vor al-
len Dingen zuverldssig sein.

Um Tanks, Vorschriften und Kosten

PL: Welches sind die Hauptursachen
von Undichtigkeiten und Lecks?

H. L.: Defekte Ricklaufe und perforier-
te Tanks. Leitungen, die unkontrolliert
verlegt sind.

PL: Schreibt der Verband die Preise fir
Tankreinigungen und -revisionen vor?
H.L.: Unser Verband schreibt keine
Preise vor. Die von uns ermittelten
Zahlen sind Richtpreise, die auch nach
Gegend und Firma variieren. Wo allzu-
grosse Rabatte gewahrt werden, ist
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Vorsicht am Platze, da eine rechte Ar-
beit stets ihren Preis kosten wird.
PL: Was kostet eine Tankreinigung fir
einen erdverlegten, zylindrischen Heiz-
Oltank, a) bis 3000 Liter, b) bis 6000 Li-
ter, c) bis 10 000 Liter?
H. L.: Ein Tank von 3000 Litern kostet
rund Fr. 295—, von 6000 Litern Fr.
335.—, von 10 000 Litern Fr. 400.—.
PL: 1968 traten die «Technischen Vor-
schriften zum Schutz der Gewésser
und gegen Verunreinigungen durch
flissige Brenn- und Treibstoffe sowie
andere wassergefdhrdende Lagerfliis-
sigkeiten» (kurz «Technische Tankvor-
schriften») in Kraft. Sind diese Vor-
schriften heute noch giiltig oder miiss-
ten sie erweitert werden? Wie lauten
sie im wesentlichen?

H. L.: Die am 27. Dezember 1967 erlas-

senen und am 1. Mérz 1968 in Kraft ge-

setzten Technischen Tankvorschriften
umfassen alle Belange betreffend die

Lagerung von fllissigen Brenn- und

Treibstoffen. Diese Vorschriften haben

mehr Glltigkeit denn je. Leider werden

diese Vorschriften beispielsweise beim

Bau von prismatischen Tanks heute

noch krass missachtet oder iiberhaupt

nicht angewendet. Die wesentlichen

Punkte sind:

— Zoneneinteilung

— Allgemeine Schutzmassnahmen

— Stahltanks und Stahlbetontanks

— Spezielle Schutzmassnahmen

— Erdverlegte Benzintanks

—- Oberirdische liegende Stahltanks
fir Oel und Benzin

— Oberirdische Stehtanks (Grosstank-
lager)

— Massnahmen beim Auslaufen von
Mineralélen und andern wasserge-
fahrdenden Lagerflussigkeiten

— Straf- und Schlussbestimmungen

— Zeichnungen

— Anhénge

— Tankbau

— Kathodenschutz

— Kunststoffisolationen usw.

— und als Wichtigstes der sogenannte
Anhang 11, Pflichtenheft fiir Unter-
nehmungen, die Revisionsarbeiten
an Tankanlagen fir Mineral6lpro-
dukte ausfiihren.

PL: Laut den Technjschen Tankvor-

schriften missen alle bestehenden An-

lagen den neuen Bestimmungen ange-

passt werden. Glauben Sie — oder
wissen Sie —, dass in der Zwischenzeit
diese Anlagen von zum Teil recht ho-
hem Alter alle revidiert oder ersetzt
sind?

H.L.: Leider sind in verschiedenen
Kantonen diese Vorschriften nicht in
Kraft gesetzt worden. Es dirfte noch
eine Weile dauern, bis die allerletzte
Anlage erfasst, gereinigt und revidiert
worden ist.

PL: Wie viele Tanks zur Lagerung von
Treib- und Brennstoffen und von Che-
mikalien sind heute in der Schweiz ver-
legt?

H. L.: Es dlrften zwischen 500 000 und
600 000 Anlagen sein.

PL: Mit welchem Ziel wurden die Tech-
nischen Tankvorschriften aufgestellt?
H.L.: Die Technischen Tankvorschrif-
ten wurden zum Schutze der Gewaéasser
und des Biirgers aufgestellt, und es ist
mein personlicher fester Wunsch, dass
diesen Vorschriften nachgelebt wird.
Es darf aber nicht Ubersehen werden,
dass die Gewasserverschmutzungen
durch Oel mit etwa 7 bis 10% an der
Gesamtgewadsserverschmutzung betei-
ligt sind.

PL: Es gibt bekanntlich auch einen
Verband schweizerischer Tankfabrikan-
ten. Besteht zu diesem von lhrem Ver-
band aus eine Verbindung?

H. L.: Leider bestehen keine Verbindun-
gen zum Schweizerischen Tankfabri-
kantenverband; aber was nicht ist,
kann noch werden.

PL: Durch die grosse Zunahme der La-
gertanks etablierten sich innert kurzer
Zeit zahlreiche neue Tankrevisionsfir-
men, und man hérte ab und zu von un-
sachgemdéssen und unsorgféltigen Re-
visionsarbeiten. Werden von lhrem Ver-
band oder von irgendeiner andern Sei-
te bei solchen Vorkommnissen Schritte
unternommen?

H.L.: Eine unseriése Tankrevisionsfir-
ma hat vom VTR keine Hilfe zu erwar-
ten. Wir sind mit den Behoérden und
dem Biirger der Meinung, dass flr sol-
che Unternehmen kein Platz ist.

PL: Wo gibt es Regionalverbéande ihres
Verbandes?

H.L.: Es bestehen drei selbstandige
Verbande: der VTR als weitaus gross-
ter Verband, die URCIT in der wei-
schen Schweiz und der FST in Zirich.

203



	Unternehmen im Dienste der Gewässer

